
Klasse A: Krafträder (Zweiräder, auch mit Bei-
wagen) mit einem Hubraum von mehr als 50 cm³ 
oder mit einer durch die Bauart  bestimmten Höchst-
geschwindigkeit von mehr als 45 km/h

Klasse AY: Krafträder der Klasse A mit  einem 
Hubraum von nicht mehr als 200 cm³ und einer 
Nennleistung von nicht mehr als 15 kW

Klasse A1: Krafträder der Klasse A mit einem 
Hubraum von nicht mehr als 125 cm³ und 
einer Nennleistung von nicht mehr als 11 kW  
(Leichtkrafträder)

Klasse B: Kraftfahrzeuge – ausgenommen Kraft-
räder – mit einer zulässigen Gesamt masse von nicht 
mehr als 3 500 kg und mit nicht mehr als acht Sitz-
plätzen außer dem Führersitz (auch mit Anhängern 
mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr 
als 750 kg oder mit einer zulässigen Gesamtmasse 
bis zur Höhe der Leermasse des  Zugfahrzeugs, so-
fern die zulässige Gesamtmasse der Kombination 
3 500 kg nicht übersteigt); bei der Leermasse von 
Kraftfahrzeugen mit elektrischem Antrieb wird die 
Masse der Batterien nicht berücksichtigt

Klasse C: Kraftfahrzeuge – ausgenommen 
Krafträder – mit einer zulässigen Gesamtmasse 
von mehr als 3 500 kg und mit nicht mehr als acht 
Sitzplätzen außer dem Führersitz sowie zusätzlich 
mit nicht mehr als acht Personen auf besonders zu-
gelassenen Plätzen (auch mit  Anhängern mit einer 
zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg)

Klasse C1: Kraftfahrzeuge – ausgenommen 
Krafträder – mit einer zulässigen Gesamt-
masse von mehr als 3 500 kg aber nicht mehr als 
7 500 kg und mit nicht mehr als acht Sitzplät-
zen außer dem Führersitz sowie zusätzlich mit 
nicht mehr als acht Personen auf besonders 

zugelassenen Plätzen (auch mit Anhängern mit einer 
zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg)

Klasse D: Kraftfahrzeuge – ausgenommen Kraft-
räder – zur Personenbeförderung mit mehr als acht 
Sitzplätzen außer dem Führersitz (auch mit Anhän-
gern mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht 
mehr als 750 kg)

Klasse D1: Kraftfahrzeuge – ausgenommen 
Krafträder – zur Personenbeförderung mit mehr als 
acht und nicht mehr als 16 Sitzplätzen außer dem 
Führersitz (auch mit Anhängern mit einer zulässigen 
Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg)

Klasse E (in Verbindung mit den Klassen B, C, 
C1, D, D1 oder G): Kraftfahrzeuge der Klassen B, C, 
C1, D, D1 oder G mit Anhängern mit einer zulässigen 
Gesamtmasse von mehr als 750 kg (ausgenommen 
die in Klasse B fallenden Fahrzeugkombinationen); bei 
der Klasse D1E dürfen die zulässige Gesamtmasse 
der Kombination 12 000 kg und die zulässige Gesamt-
masse des Anhängers die Leermasse des Zugfahr-
zeuges nicht übersteigen sowie die Anhänger nicht zur 
Personenbeförderung verwendet werden.

Klasse F: Voll- und Halbkettenfahrzeuge (auch 
mit Anhängern)

Klasse G: Gepanzerte Radfahrzeuge (Sonder-
kraftfahrzeuge) (auch mit Anhängern mit einer zuläs-
sigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg)

Klasse P: Kraftfahrzeuge der Klasse C oder C1 
zur Mitnahme von mehr als acht jedoch nicht mehr 
als 16 Personen auf besonders zugelassenen Plät-
zen, soweit der Fahrzeugführer im Besitz der Klasse 
C oder C1 ist

Klassen L, M und T:  
gemäß § 6 Abs. 1 Fahrerlaubnis-Verordnung

Auflagen, Beschränkungen und 
weitere amtliche Eintragungen:

Bundesrepublik Deutschland

Dienstführerschein 
der Bundeswehr

– Nur zum Führen von Dienstfahrzeugen –
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